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Es geht um strittige Anweisungen, nicht um so was wie "sie übernehmen morgen bitte die
Vertretung in der 5d". Wenn jemand offensichtlich gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten
verstößt ist das auch nach diesem Urteil verboten. Dazu kommt, dass sich durch das Urteil die
Senate des BAG offen widersprechen, d.h. eine Seite muss auf die Linie der anderen
einschwenken, ansonsten wird das Urteil vor dem Großen Senat des BAG noch einmal geprüft
und ggf. abgeändert
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